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Text 

Regel 9 

Verwaltungsvorschriften 

(1) [Bereich] a) Die Verwaltungsvorschriften haben Bestimmungen über Einzelheiten hinsichtlich 
der Anwendung des Vertrags und dieser Durchführungsvorschriften zu enthalten. 

b) Im Fall des Widerspruchs zwischen den Bestimmungen des Vertrags oder dieser 
Durchführungsvorschriften einerseits und denen der Verwaltungsvorschriften andererseits gelten die 
ersteren. 

(2) [Quelle] a) Die Verwaltungsvorschriften werden vom Generaldirektor nach Konsultierung des 
Beratungsausschusses erlassen oder abgeändert. 

b) Die Versammlung kann dem Generaldirektor den Auftrag erteilen, die Verwaltungsvorschriften 
abzuändern, und der Generaldirektor hat diesen Auftrag zu erfüllen. 

(3) [Veröffentlichung und Inkrafttreten] a) Die Verwaltungsvorschriften und jede Abänderung 
derselben sind im Amtsblatt zu veröffentlichen. 

b) Jede Veröffentlichung hat das Datum des Inkrafttretens der veröffentlichten Bestimmungen genau 
anzugeben. Diese Zeitpunkte können für verschiedene Bestimmungen zwar verschieden sein, doch darf 
für keine Bestimmung ein Inkrafttretensdatum erklärt werden, das vor der Veröffentlichung im Amtsblatt 
liegt. 
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